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1. Hintergrund 

Die Aufgabe des Nationalen Begleitgremiums (NBG) ist gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 

Standortauswahlgesetz (StandAG) die vermittelnde und unabhängige Begleitung des 

Standortauswahlverfahrens, insbesondere der Öffentlichkeitsbeteiligung, mit dem Ziel, so 

Vertrauen in die Verfahrensdurchführung zu ermöglichen. Das Ziel der 

Öffentlichkeitsbeteiligung ist gemäß § 5 Abs. 1 StandAG eine Lösung zu finden, die in einem 

breiten gesellschaftlichen Konsens getragen wird und damit auch von den Betroffenen 

toleriert werden kann. Hierzu sind Bürgerinnen und Bürger als Mitgestalter des Verfahrens 

einzubeziehen. 

Aktuell befindet sich das Standortauswahlverfahren in der Phase 1 – Ermittlung von 

Teilgebieten. Als Vorhabenträger hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) nach § 

13 Abs. 2 S. 3 StandAG Ende September 2020 einen Zwischenbericht veröffentlicht und an 

das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE, ehem. Bundesamt für 

kerntechnische Entsorgungssicherheit) übermittelt. Das BASE hat nach § 9 StandAG eine 

Fachkonferenz Teilgebiete einberufen, die sich aus Bürger*innen, Vertreter*innen der 

Gebietskörperschaften der ermittelten Teilgebiete, Vertreter*innen gesellschaftlicher 

Organisationen sowie Wissenschaftler*innen zusammensetzt und den Zwischenbericht 

beraten wird. Die Beratungsergebnisse sind in den nächsten Auswahlschritten zu 

berücksichtigen. 

2. Beschreibung der zu erbringenden Leistung 

2.1 Allgemeines 

Vor dem Hintergrund der Pandemie hat sich das BASE entschieden, die Fachkonferenz 

Teilgebiete weitgehend in Online-Formaten zu organisieren. Das NBG akzeptiert diese 

Notwendigkeit, hinterfragt aber, auf welche Weise die eingesetzten Online-Formate eine 

gleichwertige Beteiligungsqualität zu den ursprünglich angedachten Präsenz-Formaten 

erreichen können. Das NBG und der Partizipationsbeauftragte wollen daher 

Bewertungskriterien für gelungene Beteiligung in digitalen Formaten zusammenstellen und 

die Fachkonferenz Teilgebiete und ihre konkrete Wirksamkeit im Standortauswahlverfahren 

daran messen. 

Zu diesem Zweck plant das NBG nach jedem Beratungstermin der Fachkonferenz Teilgebiete 

eine öffentliche Videokonferenz sowie eine große Veranstaltung im Herbst 2021, in der die 

Fachkonferenz Teilgebiete ausgewertet wird. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, (i) 

dass die BGE die Ergebnisse der Fachkonferenz Teilgebiete bestmöglich verwerten kann, 

und (ii) dass das BASE hilfreiche Hinweise für die zukünftigen Regionalkonferenzen erhält. 
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Das NBG möchte hierfür fachliche Expertisen durch Beauftragung einer/eines 

Beteiligungsexpertin/-experten einholen. 

2.2 Konkreter Leistungsumfang 

Der Auftragnehmer soll im Rahmen einer persönlichen Teilnahme an der Fachkonferenz 

Teilgebiete online oder vor Ort zu den festgelegten Terminen die Abläufe der 

Öffentlichkeitsbeteiligung fachlich beobachten und dabei methodisch auswerten und 

begutachten, dabei sind die von dem Partizipationsbeauftragten und NBG 

zusammengestellten Bewertungskriterien in Abstimmung mit dem 

Partizipationsbeauftragten und der Fachgruppe des NBG weiterzuentwickeln.  

Konkret sind folgende Leistungen zu erbringen: 

• Persönliche Begleitung der Fachkonferenz Teilgebiete zu folgenden 

Beratungsterminen unter Anwendung der von dem Partizipationsbeauftragten und 

NBG zusammengestellten Bewertungskriterien: 

- 5.–7. Februar 2021 online oder vor Ort in Kassel 

- 15.–18. April 2021 online oder vor Ort in Darmstadt (3-4 Tage) 

- 10.–13. Juni 2021 online oder vor Ort in Berlin (3-4 Tage) 

• Ergänzung bzw. Weiterentwicklung der von dem Partizipationsbeauftragten und NBG 

zusammengestellten Bewertungskriterien in Abstimmung mit dem 

Partizipationsbeauftragten und der Fachgruppe des NBG 

• Kurze gutachtliche Stellungnahme, max. 10 Seiten mit konkreten Empfehlungen an 

die zentralen Akteure, insbesondere NBG, BASE und BGE 

• Präsentation der gutachtlichen Ergebnisse auf der NBG-Veranstaltung nach 

Erstellung der gutachtlichen Stellungnahme im Herbst 2021, ggf. mit 

anschließender Diskussion in Arbeitsgruppen 

Eine persönliche Teilnahme an der Veranstaltung seitens des Auftragnehmers ist 

erforderlich. Für Rückfragen der Teilnehmenden sowie Diskussion mit Öffentlichkeit 

steht der Auftragnehmer ebenfalls zur Verfügung. 

Der Auftrag muss von einer im Angebot fest benannten Person persönlich ausgeführt 

werden. Eine Delegierung an eine andere/weitere Person ist unzulässig.  
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3. Anforderungen an die Leistungsausführung 

3.1 Sicherstellung der Objektivität und Neutralität 

Mit Blick auf die Neutralität und die Objektivität des Gutachtens ist es grundsätzlich 

erforderlich, dass keine Beratungstätigkeit zum gleichen Gegenstand für andere Akteure 

des Standortauswahlverfahrens, insbesondere die BGE und das BASE durch den 

Auftragnehmer ausgeübt wird bzw. ausgeübt wurde. 

3.2 Zeitplan 

Der Beauftragungszeitraum beginnt unmittelbar nach Zuschlagerteilung. Die Leistungen 

sind stufenweise in Abstimmung mit dem Partizipationsbeauftragten zu erbringen. Die 

gutachtliche Stellungnahme ist jedoch bis spätestens 15. August 2021 dem Auftraggeber 

vorzulegen.  

3.3 Besprechungen 

Persönliche Abstimmungs- und Abschlussgespräche seitens des Auftraggebers sind nicht 

vorgesehen. Ggf. erforderliche Abstimmungen können telefonisch oder per E-Mail erfolgen.  

3.4 Formale Anforderungen an die gutachtliche Stellungnahme  

Der Entwurf der Stellungnahme ist in deutscher Sprache bei der zuständigen 

Fachbegleitung einzureichen. Die Stellungnahme ist elektronisch vorzulegen. 

Die Stellungnahme (nachfolgend Schriftwerk genannt) ist geschlechtergerecht formuliert 

und barrierefrei zu gestalten. Die Barrierefreiheit der gelieferten PDF-Dokumente ist 

nachzuweisen durch Prüfberichte, die mit den jeweils aktuellsten Versionen des PDF 

Accessibility Checkers sowie der vollständigen Prüfung von Adobe Acrobat Pro XI bzw. 

Acrobat DC erzeugt wurden. Das elektronische Schriftwerk ist in der mit dem Auftraggeber 

abgestimmten Endfassung der benannten fachlichen Vorhabenbegleitung zu übersenden 

und wird anschließend durch den Auftraggeber auf der Webseite des Nationalen 

Begleitgremiums veröffentlicht. 

4. Anforderungen an das Angebot 

4.1 Allgemeine Anforderungen an das Angebot 

Die Abgabe des Angebotes erfolgt per E-Mail an [∙]@uba.de, per Telefax an die Durchwahl 

0340 2104-[∙] oder per Post an folgende Anschrift: 

mailto:noreen.kaeschner@uba.de
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Umweltbundesamt 

Referat Z 1.5 – [∙] 

Wörlitzer Platz 1  

06844 Dessau-Roßlau 

Dem Angebot sind folgende Unterlagen/Angaben beizufügen: 

- die den Vergabeunterlagen beigefügte Eigenerklärung/datenschutzrechtliche 

Einwilligungserklärung, 

- die den Vergabeunterlagen beigefügte Verpflichtungserklärung nach VerpflG sowie 

- eine aufgeschlüsselte Mengen- und Preiskalkulation. 

4.2 Kostendarstellung 

Für die Kalkulation wird darauf hingewiesen, dass der Bearbeitungszeitraum nicht dem 

tatsächlichen Arbeitsaufwand entspricht, sondern auch Zeiten einschließt, in der die 

Bearbeitung des Vorhabens ruhen kann. 

Die kalkulierten Kosten/Ausgaben der einzelnen Positionen sind durch ein transparentes 

Preis- und Mengengerüst für Personal- und Sachkosten, ggf. Reisekosten, darzustellen. 

Folgender zeitlicher Umfang für die zu erbringenden Leistungen ist vorgesehen: 

• 11 Tage online oder vor Ort für persönliche Teilnahme an der Fachkonferenz 

Teilgebiete.  

• 10 Tage für Ergänzung bzw. Weiterentwicklung der Bewertungskriterien und die 

Verfassung der gutachtlichen Stellungnahme; dies schließt die erforderliche 

Abstimmung mit dem Partizipationsbeauftragten und der Fachgruppe des NBG mit 

ein. 

• 1 Tag für die Teilnahme an der Veranstaltung des NBG. 

Das abzugebende Angebot hat einen Gesamtumfang von 22 Tagen. Neben der Kalkulation 

des Stunden-/Tagessatzes sind durch den Auftragnehmer ggf. entstehende Reise- und 

Übernachtungskosten sowie sämtliche Kosten für Arbeitsmittel anzugeben.  

Im Rahmen des Vorhabens erforderliche Reisetätigkeiten sollen die Leitlinien des UBA für 

umweltverträgliche Dienstreisen berücksichtigen. 

Die Kalkulation ist mit Nettobeträgen durchzuführen. Der Gesamtpreis des Angebotes ist 

jeweils als Nettogesamtkosten und Bruttogesamtkosten aufzuführen. Der in Ansatz 

gebrachte Umsatzsteuersatz ist gesondert auszuweisen. Sollte keine Umsatzsteuer 

anfallen, ist dies im Angebot anzugeben. 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/dokumente/leitlinien_fuer_umweltvertraegliche_dienstreisen_im_umweltbundesamt_0.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/dokumente/leitlinien_fuer_umweltvertraegliche_dienstreisen_im_umweltbundesamt_0.pdf
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5. Zuschlagskriterien 

Einziges Kriterium zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes ist der Angebotspreis. 

Das Angebot mit dem niedrigsten Brutto-Angebotspreis erhält den Zuschlag. 

Preisnachlässe ohne Bedingungen oder Skonti mit einer Zahlungsbedingung von mind. 14 

Tagen werden bei der Wertung berücksichtigt. 

 


